
 

 

   

Bebauungsplan Nr. 47 „Gewerbegebiet Bremer Straße“, 
2. Änderung 
Gemeinde Hambergen 
 
Entscheidungsvorschläge zu den vorgebrachten Anregungen 
und Hinweisen 
 

• Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB / Scoping) 

• Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

• Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

• Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

• Erneute öffentliche Auslegung (§ 4a Abs. 3 BauGB) 
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KEINE ANREGUNGEN UND HINWEISE 

• Landkreis Osterholz 

• Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 

• Gemeinde Worpswede 

• Landkreis Cuxhaven 

• Niedersächsische Landesforsten, Forstamt Rotenburg 

• ExxonMobil Production Deutschland GmbH 

 

 

ANREGUNGEN UND HINWEISE  

1. TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 

1.1 Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

(Stellungnahme vom 07.01.2025) 

 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 29.11.2024.  

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland 

GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände 

geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikati-

onsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekom-

munikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

1.2 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

(Stellungnahme vom 06.01.2025) 

 

Anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme zum Vorhaben: 

Gemeinde Hambergen, Bebauungsplan Nr. 47 „Gewerbegebiet Bremer 

Straße“, 2. Änderung (Verfahren gem. § 13a BauGB); hier: Beteiligung 

der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 

13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB und Benachrichtigung 

über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB (Ihr Zeichen li - the - af) 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Bei erneuter Beteiligung zum selben Vorhaben kennzeichnen Sie bitte 

die Veränderungen der bisherigen Planung eindeutig, z.B. als Planungs-

änderungsliste. 

Stellen Sie uns die zum Verfahren gehörenden Unterlagen zukünftig 

bitte digital zur Verfügung. Bitte schicken Sie uns den Standort des Pla-

nungsvorhabens möglichst in einem gängigen Geodatenformat bzw. als 

X-Plan GML.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den in der Stellungnahme genann-

ten Kontakt. Bitte geben Sie hierzu das Aktenzeichen im Betreff an. 

Eine individuelle Aufbereitung der Planunterlagen für einzelne Träger öf-

fentlicher Belange ist nicht möglich, da dies eine potenzielle Fehlerquelle 

darstellt und somit die Rechtssicherheit des Bebauungsplanes beinträgen 

könnte.  

Den nebenstehenden Anregungen wird daher nicht gefolgt. 

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum 

o.g. Vorhaben folgende Hinweise: 

Hinweise 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verwei-

sen wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen 

am Standort auf den NIBIS® Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund 

bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkun-

dung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen 

Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie 

die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 

1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen 

Fassungen erfolgen. 

Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölaltverträgen für 

Sie relevant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 04.03.2024 

(unser Zeichen: LID.4-L67214-07-2024-0001). 

Eine Überprüfung des NIBIS Kartenservers am 09.01.2025 hat ergeben, 

dass das Plangebiet außerhalb von Salzabbaugerechtigkeiten oder Erdöl-

altverträgen liegt. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine 

weiteren Hinweise oder Anregungen. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegen-

über den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend 

berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des ak-

tuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist we-

der als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren 

Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaub-

nisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen. 

1.3 Deutsche Telekom Technik GmbH 

(Stellungnahme vom 02.12.2024) 

 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 

Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - 

hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-

tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie 

alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend 

die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung 

nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegen die o.a. Planung haben wir keine Bedenken. Im Planbereich be-

finden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Bei Planänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen. Im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanänderungen sind keine wei-

teren förmlichen Beteiligungsschritte vorgesehen. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

1.4 Gasunie Deutschland Transport Services GmbH 

(Stellungnahme vom 29.11.2024) 

 

Wir bestätigen den Eingang Ihrer im Anhang befindlichen Plananfrage.  

Nach eingehender Prüfung können wir Ihnen hierzu mitteilen, dass Erd-

gastransportleitungen, Kabel und Stationen der von Gasunie Deutsch-

land vertretenen Unternehmen von Ihrem Planungsvorhaben nicht be-

troffen sind.   

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Wichtiger Hinweis in eigener Sache:  

Bitte stellen Sie zukünftig Ihre an uns gerichteten Plananfragen 

möglichst nur noch über das webbasierte Auskunftsportal BIL ein  

-> https://portal.bil-leitungsauskunft.de  

BIL ist das erste bundesweite Informationssystem zur Leitungsrecher-

che. Webbasiert und auf einem völlig digitalen Prozess erhalten Sie 

Gemäß § 4 BauGB sind die Gemeinden gesetzlich verpflichtet, Stellung-

nahmen der Träger öffentlicher Belange (TÖB), deren Belange durch die 

Bauleitplanung berührt sein könnten, einzuholen. Die TÖB sind zudem ge-

mäß § 4 BauGB verpflichtet, eine Stellungnahme abzugeben, wenn ihre 

Belange von der Planung berührt werden. Des Weiteren ist Aufschluss über 

beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige Maßnah-

men sowie deren zeitliche Abwicklung zu geben, die für die städtebauliche 

https://portal.bil-leitungsauskunft.de/
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durch wenige Klicks für Sie kostenlos und transparent Informationen zu 

Leitungsverläufen von derzeit mehr als 115 Betreibern, die fast alle 

Fern- und Transportleitungen im gesamten Bundesgebiet vertreten. BIL 

wurde von der Gas-, Öl- und Chemieindustrie gegründet und verfolgt 

keine kommerziellen Interessen. Einzig und allein die Steigerung der Si-

cherheit der erdverlegten Anlagen ist das gemeinsam erklärte Ziel von 

BIL.  

Zur Information erhalten Sie im Anhang einen Flyer, aus dem Sie wei-

tere Informationen zu BIL entnehmen können. Helfen Sie uns das web-

basierte Informationsangebot zu Leitungsverläufen weiter zu verbes-

sern, indem Sie das Portal nutzen und somit zu einer höheren Akzep-

tanz beitragen, sodass sich zukünftig möglichst viele Betreiber erdver-

legter Anlagen durch BIL vertreten lassen.  

Ein Informationsblatt zur Datenschutz-Grundverordnung finden Sie un-

ter www.gasunie.de/downloads -> Filter Datenschutz.  

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Entwicklung und Ordnung des von der Kommune beplanten Gebiets be-

deutsam sein können. Sofern Informationen bestehen, die für die Ermittlung 

und Bewertung des Abwägungsmaterials zweckdienlich sind, müssen 

diese Informationen der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt wer-

den. 

Eine auf eigene Initiative durchgeführte, durch ein Onlineportal gestützte 

Leitungsabfrage, bei deren Anwendung beispielsweise auch Eingabefehler 

der abfragenden Person nicht auszuschließen wären, kann keinen rechtlich 

bindenden Aufschluss darüber geben, ob die Belange des betreffenden 

TÖB berührt sind oder nicht.  

Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, wird der nebenstehenden Bitte 

daher auch künftig nicht nachgekommen. 

1.5 LGLN, Kampfmittelbeseitigungsdienst 

(Stellungnahme vom 03.12.2024) 

 

Sie haben den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen 

beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-

sachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover als Träger öf-

fentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) oder im Rahmen 

einer anderen Planung um Stellungnahme gebeten. Diese Stellung-

nahme ergeht kostenfrei. 

Im Zweiten Weltkrieg war das heutige Gebiet des Landes Niedersach-

sen vollständig durch Kampfhandlungen betroffen. In der Folge können 

heute noch nicht detonierte Kampfmittel, z.B. Bomben, Minen, Granaten 

oder sonstige Munition im Boden verblieben sein. Daher sollte vor ge-

planten Bodeneingriffen grundsätzlich eine Gefährdungsbeurteilung 

hinsichtlich der Kampfmittelbelastung durchgeführt werden.  

Eine mögliche Maßnahme zur Beurteilung der Gefahren ist eine histori-

sche Erkundung, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von 

Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet werden 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

http://www.gasunie.de/downloads
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(Kriegsluftbildauswertung). Eine weitere Möglichkeit bietet die Sondie-

rung durch eine gewerbliche Kampfmittelräumfirma. Bei der zuständi-

gen Gefahrenabwehrbehörde (in der Regel die Gemeinde) sollte sich 

vor Bodeneingriffen über die vor Ort geltenden Vorgaben informiert wer-

den. Bei konkreten Baumaßnahmen berät der KBD zudem über geeig-

nete Vorgehensweisen. 

Hinweis:  

Eine Kriegsluftbildauswertung kann beim KBD beauftragt werden. Die 

Auswertung ist gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz 

(NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungs-

kostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden kostenpflichtig. 

Eine Kriegsluftbildauswertung ist im Rahmen dieser Stellungnahme 

nicht vorgesehen und aus personellen Gründen nicht möglich, da prio-

ritär Anträge nach NUIG bearbeitet werden. Ein Auszug aus dem 

Kampfmittelinformationssystem ist ebenfalls nicht mehr vorgesehen. 

Der KBD informiert die zuständigen Gefahrenabwehrbehörden unmittel-

bar über Ergebnisse durchgeführter Auswertungen. Dabei erkannte 

Kampfmittelbelastungen sind den Gefahrenabwehrbehörden daher be-

reits bekannt. 

Sofern eine kostenpflichtige Kriegsluftbildauswertung durchgeführt wer-

den soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter 

Verwendung des Antragsformulars und der Rahmenbedingungen, die 

Sie über folgenden Link abrufen können: 

https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informatio-

nen/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html 

 

Hinweise auf militärische Altlasten im Plangebiet liegen nach Auswertung 

von lokalen Quellen nicht vor. Im Übrigen wird die Gemeinde als Gefahren-

abwehrbehörde durch den KBD unmittelbar über die Ergebnisse durchge-

führter Auswertungen informiert. Im vorliegenden Fall liegen keine Hin-

weise vor. 

Die Planzeichnung sowie die Begründung werden um folgenden Hinweis 

zu militärischen Altlasten nachrichtlich ergänzt.  

„Kampfmittel 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans kann nicht unterstellt wer-

den, dass keine Kampfmittelbelastung vorliegt. Sollten bei Erdarbeiten 

Kampf- und Luftkampfmittel (Granaten, Bomben, Mienen u.ä.) gefunden 

werden, so ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungs-

amt oder der Kampfmittelbeseitigungsdient zu benachrichtigen.“ 

 

1.6 EWE Netz GmbH 

(Stellungnahme vom 03.12.2024) 

 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher 

Belange. Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet be-

finden sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ 

GmbH. Das Erdgashochdrucknetz kann durch Näherung Ihrer Baumaß-

nahme beeinflusst werden. Hierfür setzen Sie sich bitte per E-Mail mit 

unserer zuständigen Fachabteilung:  

Im Rahmen der Aufstellung des Ursprungsbebauungsplanes wurde die  

Erdgashochdruckleitung bereits dahingehend berücksichtigt, dass diese 

u. a. in der Planzeichnung gekennzeichnet wurde. Die Leitung befindet sich 

ca. 200 m südwestlich des aktuellen Plangebietes. Aus städtebaulicher 

Sicht ist daher davon auszugehen, dass die Leitung von der vorliegenden 

Bebauungsplanänderung nicht negativ berührt wird. 

https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html
https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html
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NCD-NetztechnikGWSammelpostfach@ewe-netz.de in Verbindung.  

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Stand-

orten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, 

überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen 

Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder 

technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden.  

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung un-

serer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der 

Anlagen an einem anderen Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsar-

beiten ergeben, gelten dafür die gesetzlichen Vorgaben und die aner-

kannten Regeln der Technik.  

Die übrigen Ausführungen beziehen sich auf die Durchführung konkreter 

Baumaßnahmen und werden im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung 

zur Kenntnis genommen. 

Für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plan- oder Bau-

gebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ pla-

nen Sie bitte einen Versorgungsstreifen bzw. -korridore für z.B. Tele-

kommunikationslinien und Elektrizitätsleitungen gemäß DIN 1998 von 

mindestens 1,6 m mit ein. 

Weiterhin sind für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätz-

lich die Installation von Trafostationen in möglichst zentraler Lage erfor-

derlich. Für den immer weiter steigenden Leistungsbedarf (z.B. durch 

Elektromobilität, Wärmepumpen und Erzeugungsanlagen) benötigt die 

EWE NETZ GmbH pro angefangene 50 Wohneinheiten jeweils einen 

weiteren Stationsplatz. Für die Auswahl der geeigneten Stationsplätze 

(ca. 7m x 7m) möchten wir Sie bitten, unsere regionale Planungsabtei-

lung frühzeitig mit einzubinden. 

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versor-

gungskonzept umgesetzt werden soll. Die Kosten der Anpassungen 

bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu 

tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorha-

benträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kos-

tentragung vertraglich geregelt.  

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen 

vorzubringen. 

Das Gewerbegebiet und damit auch der Geltungsbereich der vorliegenden 

Bebauungsplanänderung ist bereits vollständig erschlossen. Sollten im Zu-

sammenhang mit konkreten Baumaßnahmen Anpassungen der techni-

schen Infrastruktur erforderlich sein, so sind die geltenden rechtlichen und 

technischen Bestimmungen zu beachten. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

mailto:NCD-NetztechnikGWSammelpostfach@ewe-netz.de
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Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und 

uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung 

des Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ GmbH, 

denn hierfür sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungslei-

tung und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen we-

sentliche Faktoren. Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns er-

folgen kann, teilen Sie uns bitte die dafür notwendigen Informationen 

über den folgenden Link mit: https://www.ewe-netz.de/kommunen/ser-

vice/neubaugebietserschliessung 

In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und Anlagen-

bestand ändern. Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage eines 

veralteten Planwerkes kommt, nutzen Sie dafür bitte unsere aktuelle 

Leitungs- und Anlagenauskunft. Auf unserer Internetseite der EWE 

NETZ GmbH können Sie sich jederzeit nach einer erfolgreichen Regist-

rierung auf unserem modernen Planauskunftsportal über die konkrete 

Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen informieren:  

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-ab-

rufen 

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Clau-

dia Vahl unter der folgenden Rufnummer: 0151-74493158. 

Das Gewerbegebiet und damit auch der Geltungsbereich der vorliegenden 

Bebauungsplanänderung ist bereits vollständig erschlossen. Sollten im Zu-

sammenhang mit konkreten Baumaßnahmen Anpassungen der techni-

schen Infrastruktur erforderlich sein, so sind die geltenden rechtlichen und 

technischen Bestimmungen zu beachten. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

1.7 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 

der Bundeswehr 

(Stellungnahme vom 03.12.2024) 

 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Ver-

teidigungsbelange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum ange-

gebenen Vorhaben seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Be-

lange keine Einwände. 

Die B 74 befindet sich im Grundstraßennetz der Bundeswehr. Solange 

sich am Baukörper sowie an der Tragfähigkeit der B74 nichts verändert, 

wird der Baumaßnahme zugestimmt. 

Die B 74 wird durch die vorliegende Bebauungsplanänderung nicht tan-

giert, so dass davon auszugehen ist, dass sich  keine Änderungen am Bau-

körper oder der Tragfähigkeit der Straße ergeben. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung
https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
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1.8 IHK Elbe-Weser 

(Stellungnahme vom 09.01.2025) 

 

Vielen Dank für die Beteiligung am o. a. Planverfahren.  

Wir bitten darum, uns ein Exemplar der rechtskräftigen Planausfertigung 

digital zur Verfügung zu stellen oder über den Abschluss des Planver-

fahrens zu informieren. 

Der nebenstehenden Bitte wird nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften 

zum Baugesetzbuch (VV-BauGB), Ziffer 38, entsprochen. 

1.9 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven 

(Stellungnahme vom 10.01.2025) 

 

Aus der Sicht des vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven zu 

vertretenden Immissionsschutzes bestehen gegen den o.g. Entwurf 

keine Bedenken.  

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Ich bitte um Übersendung der in Kraft getretenen Änderung, gerne digi-

tal. 

Der nebenstehenden Bitte wird nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften 

zum Baugesetzbuch (VV-BauGB), Ziffer 38, entsprochen. 

2. ÖFFENTLICHKEIT / BÜRGER 
 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

wurden keine Anregungen oder Hinweise vorgebracht. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Ausgearbeitet: Bremen, den 13.01.2025 

 




